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1. (1)Die Erhalter der Kindergarten sind ermachtigt, in Vollziehung dieses Gesetzes insbesondere folgende
personenbezogene und andere Daten von Kindern zum Zweck der Erflllung von Aufgaben nach diesem Gesetz
automatisiert zu verarbeiten:

o -Generalien,

o -Geschlecht,

o -Muttersprache,

o -SprachférdermalBnahmen,

o -Religionsbekenntnis,

o -angemeldeter Bedarf,

o -Anwesenheitszeiten,

o -Ein- und Austrittsdatum,

o -Erhalt von Mittagessen,

o -Behinderungen und gesundheitliche Beeintrachtigungen,

o -Generalien der Eltern (Erziehungsberechtigten), Geschwister, Abholberechtigten und Notfallpersonen
o -Transport zum und vom Kindergarten,

o -Beschaftigungsausmald der Eltern (Erziehungsberechtigten)

o -Generalien, Ausbildung und Dienstzeiten der Kinderbetreuerin/ des Kinderbetreuers und der Stitzkrafte.

2. (2)Zum Zweck der Wahrnehmung der Aufsicht nach diesem Gesetz bzw. zum Zweck der Planung und Steuerung
des Kindergartenwesens sind die Erhalter der Kindergarten ermachtigt, personenbezognene und andere Daten
nach Abs. 1 an die Landesregierung automatisiert zu Ubermitteln.

3. (3)Die Landesregierung ist in Vollziehung dieses Gesetzes ermdachtigt, zum Zweck der Wahrnehmung der Aufsicht
nach diesem Gesetz sowie der Planung und Steuerung des Kindergartenwesens die in Abs. 1 angefihrten
personenbezogenen und anderen Daten automatisiert zu verarbeiten und diese den Erhaltern der Kindergarten
zu Zwecken der Verrechnung von Beitragen an Eltern (Erziehungsberechtigte) zu Ubermitteln.

4. (4)Die Erhalter der Kindergarten haben der Landesregierung Uber Aufforderung die fur statistische Zwecke Gber
das Kindergartenwesen notwendigen personenbezogenen und anderen Daten zu erteilen. Dies kann auch
automatisiert erfolgen.

5. (5)Von den Gemeinden ist mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung ein Verzeichnis derjenigen Kinder, die
zum Besuch des Kindergartens verpflichtet sind (§ 19a) und die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, zu
flhren. Die Gemeinden sind ermdachtigt, der Bezirksverwaltungsbehdrde die personenbezogenen und anderen
Daten jener Kinder, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben und ihre Verpflichtung gemaR § 19a nicht
erflllen, zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz automatisiert zu Gbermitteln. Die
Bezirksverwaltungsbehérde ist zu dem genannten Zweck ermadchtigt, diese personenbezogenen und anderen
Daten automatisiert zu verarbeiten.

6. (6)Das Kindergartenpersonal hat bei einem Wechsel des Kindergartens der Leitung des neuen Kindergartens oder
bei Eintritt in die Schule der Schulleitung auf Verlangen Auskinfte betreffend die kérperliche, kognitive,
emotionale und soziale Entwicklung der Kinder zu erteilen oder solche Daten zu Ubermitteln, soweit diese fur die
Feststellung des Forderbedarfes, insbesondere zur Sprachférderung und auch fur die Schulreife der Kinder
notwendig sind.

In Kraft seit 03.08.2024 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_kgg_2006/paragraf/19a
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kgg_2006/paragraf/19a
file:///

	§ 38 NÖ KGG 2006 Automatisierte Datenverarbeitung
	NÖ KGG 2006 - NÖ Kindergartengesetz 2006


